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881/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Alma Zadić, LL.M., 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Organisation, Aufgaben und Befugnisse des 
polizeilichen Staatsschutzes (Polizeiliches 
Staatsschutzgesetz – PStSG) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Polizeiliche Staatsschutzgesetz BGBl 
Nr. 5/2016, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 32/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 17 Abs. 1 wird folgender letzter Satz angefügt:  

 „Zudem hat das Bundesamt unter Einbeziehung der 
Tätigkeiten der für Verfassungsschutz zuständigen 
Organisationseinheiten der Landespolizeidirektionen 
jährlich einen eigenständigen Bericht zu den 
Themenkreisen Rechtsextremismus und Neonazismus zu 
erstellen, mit dem die Öffentlichkeit, unter Einhaltung 
von gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten, über 
aktuelle und mögliche staatsschutzrelevante 
Entwicklungen in diesen Bereichen informiert wird.“ 

 

§ 17. (1) Das Bundesamt hat unter Einbeziehung der 
Tätigkeiten der für Verfassungsschutz zuständigen 
Organisationseinheiten der Landespolizeidirektionen 
jährlich einen Bericht zu erstellen, mit dem die 
Öffentlichkeit, unter Einhaltung von gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflichten, über aktuelle und mögliche 
staatsschutzrelevante Entwicklungen informiert wird. 

 

 

 

§ 17. (1) Das Bundesamt hat unter Einbeziehung 
der Tätigkeiten der für Verfassungsschutz zuständigen 
Organisationseinheiten der Landespolizeidirektionen 
jährlich einen Bericht zu erstellen, mit dem die 
Öffentlichkeit, unter Einhaltung von gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflichten, über aktuelle und mögliche 
staatsschutzrelevante Entwicklungen informiert wird. 
Zudem hat das Bundesamt unter Einbeziehung der 
Tätigkeiten der für Verfassungsschutz zuständigen 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009486
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